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(2) Beim Abschluß von Verträgen ist nach einheitlichen 
Richtlinien zu verfahren.

§31
Änderung von Verträgen,

Veränderung von Ansprüchen

(1) Verträge dürfen zum Nachteil der Republik oder des 
Landes nur in besonders begründeten Ausnahmefällen aufge
hoben oder geändert werden. Vergleiche dürfen nur abge
schlossen werden, wenn dies für die Republik oder das Land 
zweckmäßig und wirtschaftlich ist.

(2) Ansprüche dürfen nur
1. gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung mit er

heblichen Härten für den Anspruchsgegner verbunden 
wäre und der Anspruch durch die Stundung nicht gefähr
det wird,

2. niedergeschlagen werden, wenn feststeht, daß die Ein
ziehung keinen Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten 
der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs 
stehen,

3. erlassen werden, wenn die Einziehung nach Lage des ein
zelnen Falles für den Anspruchsgegner eine besondere 
Härte bedeuten würde. Das gleiche gilt für die Erstattung 
oder Anrechnung von geleisteten Beträgen.

(3) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen der 
Einwilligung des für die Finanzen zuständigen Ministers, 
soweit er nicht darauf verzichtet.

3. im voraus zu zahlende Dienst-, Versorgungs- und ent
sprechende Bezüge sowie Renten für den ersten Monat 
des neuen Haushaltsjahres.

(5) Die Absätze 3 und 4 Nr. 1 gelten nicht für Steuern, Ge
bühren, andere Abgaben, Geldstrafen, Geldbußen sowie damit 
zusammenhängende Kosten.

(6) Ausnahmen von den Absätzen 2 bis 4 können zugelas
sen werden.

§35
Vermögensbuchführung, integrierte Buchführung

Über das Vermögen und die Schulden ist Buch zu führen 
oder ein anderer Nachweis zu erbringen. Das Nähere regelt 
der für die Finanzen zuständige Minister. Die Buchführung 
über das Vermögen und die Schulden kann mit der Buch
führung über die Einnahmen und Ausgaben verbunden wer
den.

§36
Abschluß der Bücher

(1) Die Bücher sind jährlich abzuschließen. Der für die 
Finanzen zuständige Minister bestimmt den Zeitpunkt des 
Abschlusses.

(2) Nach dem Abschluß der Bücher dürfen Einnahmen oder 
Ausgaben nicht mehr für den abgelaufenen Zeitraum gebucht 
werden.

(4) Andere Regelungen in Rechtsvorschriften bleiben unbe
rührt.

Abschnitt IV 
Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung

§32
Zahlungen

Zahlungen dürfen nur von Kassen und Zahlstellen und nur 
auf Grund schriftlicher Anordnungen des zuständigen Mi
nisters oder der von ihm ermächtigten Dienststellen ange
nommen oder geleistet werden. Der für die Finanzen zustän
dige Minister kann Ausnahmen zulassen.

§33
Buchführung, Belegpflicht

Über alle Zahlungen ist nach der Zeitfolge und nach der im 
Haushaltsplan oder sonst vorgesehenen Ordnung Buch zu 
führen. Der für die Finanzen zuständige Minister kann für 
eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen die 
Buchführung anordnen. Alle Buchungen sind zu belegen.

§34
Buchung nach Haushaltsjahren

(1) Zahlungen sind nach Haushaltsjahren getrennt zu bu
chen. Der für die Finanzen zuständige Minister kann für ein
zelne Zahlungen sowie für die Buchungen nach der Zeitfolge 
Ausnahmen zulassen.

(2) .Alle Zahlungen mit Ausnahme der Fälle nach den Ab
sätzen 3 und 4 sind für das Haushaltsjahr zu buchen, in dem 
sie eingegangen oder geleistet worden sind.

(3) Zahlungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr fällig 
waren, jedoch erst später eingehen oder geleistet werden, 
sind in den Büchern des abgelaufenen Haushaltsjahres zu 
buchen, solange die Bücher nicht abgeschlossen sind.

(4) Für das neue Haushaltsjahr sind zu buchen:
1. Einnahmen, die im neuen Haushaltsjahr fällig werden, 

jedoch vorher eingehen,
2. Ausgaben, die im neuen Haushaltsjahr fällig werden, 

jedoch wegen des fristgerechten Eingangs beim Empfän
ger vorher gezahlt werden müssen,

§37
Rechnungslegung

(1) Die zuständigen Stellen haben für jedes Haushaltsjahr 
durch die abgeschlossenen Bücher Rechnung zu legen. Der 
für die Finanzen zuständige Minister kann im Einvernehmen 
mit dem Rechnungshof bestimmen, daß für einen anderen 
Zeitraum Rechnung zu legen ist.

(2) Auf der Grundlage der abgeschlossenen Bücher stellt 
der für die Finanzen zuständige Minister für jedes Haushalts
jahr die Haushaltsrechnung auf.

(3) Über eingegangene Verpflichtungen und Geldforderun
gen ist Rechnung zu legen, soweit sie nach § 33 Satz 2 der 
Buchführung unterliegen. Entsprechendes gilt, soweit nach 
§ 35 Satz 1 über das Vermögen und die Schulden Buch ge
führt wird.

§38
Gliederung der Haushaltsrechnung

(1) In der Haushaltsrechnung sind die Einnahmen und 
Ausgaben nach der in § 33 bezeichneten Ordnung den Ansät
zen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Ein
nahme- und Ausgabereste (Haushaltsreste) und der Vorgriffe 
gegenüberzustellen.

(2) Bei den einzelnen Titeln und entsprechend bei den 
Schlußsummen sind besonders anzugeben:

1. bei den Einnahmen:
a) die Ist-Einnahmen,
b) die zu übertragenden Einnahmereste,
c) die Summe der Ist-Einnahmen und der zu übertra

genden Einnahmereste,
d) die vermögenswirksamen Beträge der Ist-Einnahmen, 

soweit eine Vermögensbuchführung besteht,
e) die veranschlagten Einnahmen,
f) die aus dem Vorjahr übertragenen Einnahmereste,
g) die Summe der veranschlagten Einnahmen und der 

übertragenen Einnahmereste,
h) der Mehr- oder Minderbetrag der Summe aus Buch

stabe c gegenüber der Summe aus Buchstabeg;
2. bei den Ausgaben:

a) die Ist-Ausgaben,
b) die zu übertragenden Ausgabereste oder die Vorgriffe,


